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ſtänden gemeinſam vorgehen : es handelt ſich ja um gemeinſame Intereſſen .
3. Konfeſſionelle Polemik iſt nach Möglichkeit auf die wiſſenſchaftlichen

Unterſuchungen zu beſchränken .
4. Ganz beſonders müſſen Beſchimpfungen und Wiederholungen von

unwahren Behauptungen ängſtlich vermieden werden ; ſolche Dinge nützen
nie , ſchaden oft und verbittern jedenfalls die Gemüter noch mehr .

5. Mehr als bisher iſt beſonders im Umgang und in der Preſſe das
alle chriſtgläubigen Elemente Einigende zu betonen : der Glaube an
Chriſtus und das erſte Gebot des Chriſtentums , die chriſtliche Liebe .

Viele Jahre ſtudiere ich in den Archiven und Bibliotheken die Greuel
des Dreißigjährigen Krieges . Wie oft hat mich da ein Gefühl der Trauer
beſchlichen , daß ſich die Kinder desſelben heimatlichen Bodens , des von
beiden Teilen geliebten Deutſchen Reiches die Köpfe blutig ſchlagen und die
heimiſchen Gaue von Roſſen fremder Nationen , Franzoſen , Schweden , Dänen
uſw . zerſtampfen und verwüſten laſſen . Sollte es möglich ſein , daß ſolche
Zeiten wiederkehren ? Dann gewiß nicht , wenn alle ſich auf den Boden des
gleichen Rechts ſtellen , wenn alle allen dieſelbe Toleranz gewähren , die ſie
für die eigene Ueberzeugung beanſpruchen . “

Solche und ähnliche Auslaſſungen haben Eindruck gemacht ;
die Zahl der Gegner des Jeſuitengeſetzes wuchs recht raſch im

proteſtantiſchen Lager . Von den Männern , die ſich offen gegen das

Jeſuitengeſetz ausſprachen , ſeien nur genannt : Bankdirektor Frhr .
von Pechmann ( München ) , Führer der bayeriſchen Reichs⸗
partei ; der bekannte Berliner Aſtronom Förſter , der liberale
Schriftſteller F. St . Naumann ( früher an der Täglichen Rund⸗

ſchau ) , der proteſtantiſche Pfarrer Dold ( Ennabeuren ) u. a. mehr .
Der frühere katholiſche Geiſtliche K. Jentſch ſchrieb in der
„ Zukunft “ :

„ Die deutſche Intelligenz könnte ſich ein wenig vor dem Auslande
ſchämen und auf den Popanz verzichten , deſſen Kult , wenn auch nicht in
der Schrecklichkeit , ſo doch in der Unvernunft , mit dem Hexenaberglaubenin dieſelbe Kategorie gehört ; dann würde der Jeſuitenſpektakel verſtummen ,und kein Menſch würde dadurch einen Schaden erleiden . “

2. Die Eingaben der Biſchöfe .

Die ganze Bewegung nahm den Charakter eines offenen
Freiheitskampfes für den Katholizismus an , als die acht bayeriſchen

Biſchöfe folgende Eingabe an den Bundesrat richteten :
„Hoher Bundesrat ! Seit mehreren Monaten liegt im Bundesrat der

Antrag der königlichen bayeriſchen Staatsregierung vor , den Begriff der
gemäß der Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 5. Juli 1872 den An⸗
gehörigen der Geſellſchaft Jeſu verbotenen Ordenstätigkeit authentiſch zu
interpretieren . Die verbündeten Regierungen ſtehen ſomit vor dem Erlaſſeeiner Entſcheidung , die ſehr bedeutſam in das innere kirchlicheLeben der katholiſchen Kirche eingreift und deren Ausfall
die nach Lage der Verhältniſſe zunächſt beteiligten Katholiken Bayerns mit
Sorge und Spannung entgegenſehen . Die unterzeichneten Biſchöfe und
Erzbiſchöfe der Diözeſen Bayerns würden ihre oberhirtliche Pflicht ver⸗



ſäumen , wollten ſie es unterlaſſen , in ſolch ernſter Lage ihre Stimme für
die Forderungen des Rechtes und der Gerechtigkeit zu erheben . Sie fühlen
ſich gedrängt , der ſchweren Beſorgnis Ausdruck zu geben , mit der ſie und
ihre Diözeſanen eine Regelung des Vollzugs des Jeſuitengeſetzes erfüllen
müßte , die auf die Anſchauungen zurückgreifen würde , wie ſie
zur Zeit der Entſtehung des Geſetzes maßgebedn waren . Das
Reichsgeſetz vom 4. Juli 1872 , den Orden der Geſellſchaft Jeſu betreffend ,
iſt das einzige im Deutſchen Reich zurzeit noch beſtehende Aus⸗
nahmegeſetz . Es iſt von den deutſchen Katholiken von jeher
als ungerecht und unverdiente Bedrückung empfunden
worden . Daß die Klagen der deutſchen Katholiken über den Beſtand dieſes
Geſetzes ſachlich und wohl begründet waren , zeigt der Hinweis auf die
wiederholten Beſchlüſſe des Reichstages , in denen eine aus ſehr verſchieden⸗
artigen Parteien zuſammengeſetzte Mehrheit ſich für die Aufhebung des
Jeſuitengeſetzes ausgeſprochen hat . Zum tiefſten Bedauern der Katholiken
haben die verbündeten Regierungen ſich bisher nicht entſchließen können ,
dieſen durch wiederholte Mehrheitsbeſchlüſſe der Vertretung des deutſchen
Volkes unterſtützten Klagen abzuhelfen . Es beſteht wohl kein Zweifel , daß
der deutſche Reichstag bei erneuter Antragſtellung auch diesmal ſich mit
großer Mehrheit für die Aufhebung dieſes Ausnahmegeſetzes beſchlußfähig
ausſprechen wird . Sollten nichtsdeſtoweniger die verbündeten Regierungen
dieſes Geſetz aufrecht erhalten und den Jeſuiten jede Ordensheimat auf deut⸗
ſchem Boden verſagen wollen , ſo bietet der Appell Bayerns an den Bundes⸗
rat geeigneten Anlaß , nach einigen Richtungen wenigſtens die Schranken
zu beſeitigen , in die der Beſtand des Jeſuitengeſetzes die freie Entfaltung
unſeres katholiſchen innerkirchlichen Lebens einengt . Die verbündeten Re⸗
gierungen ſind nunmehr in der Lage , auf dem Wege der von ihnen zu
erlaſſenden authentiſchen Interpretation des Begriffs der Ordenstätigkeit für
den künftigen Vollzug alles auszuſcheiden , was katholiſcherſeits als kleinlich ,
gehäſſig , ungerecht empfunden werden mußte . Wie ſehr verbitternd eine auf
den Geiſt der Kulturkampfzeit zurückgreifende Regelung des Vollzuges des
Jeſuitengeſetzes auf das katholiſche Empfinden wirken müßte , ergibt der
Hinblick auf die uneingeſchränkte Freiheit , deren ſich die Verfechter des Un⸗
glaubens und des Umſturzes , deren ſich die geſchworenen Feinde von Altar ,
Thron und Eigentum bei Verbreitung ihrer Ideen in Deutſchland erfreuen .
Es müßte auf katholiſche Kreiſe aufreizend und verletzend wirken , wenn ſie
ſehen müßten , daß die ausgezeichneten Hilfskräfte , die der
katholiſchen Kirche für den Kampf der Weltanſchauungen in den Reihen des
Jeſuitenordens zur Verfügung ſtehen , durch die Rechtsordnung des Reiches
von prieſterlicher Betätigung ausgeſchloſſen ſein ſollen , während jeder Feind
des Chriſtentums und der Monarchie unter der gleichen Rechtsordnung die
Gefühle des Haſſes gegen die göttliche und menſchliche Weltanſchauungs⸗
ordnung in die Maſſe tragen kann . Wohl vertraut mit dem , was an Wün⸗
ſchen und Bedürfniſſen die Herzen unſeres Klerus und unſerer Diözeſe bewegt ,
richten wir daher an den Bundesrat die ehrerbietige und eindringliche Bitte ,
bei der zu erwägenden authentiſchen Interpretation des Begriffs der
Ordenstätigkeit und der damit bedingten Regelung des Vollzuges des
Jeſuitengeſetzes auch dem katholiſchen Empfinden Rechnung
zu tragen und alles auszuſcheiden , was an den Geiſt der Entſtehungs⸗
zeit des Geſetzes gemahnend und in den deutſchen Katholiken das Gefühl
ungerechter Bedrückung und Einengung ihrer religiöſen Betätigung erwecken
müßte .

54e i . geſtatten uns hierbei zu bemerken , daß die von der königlich
bayeriſchen Staatsregierung in ihrem Erlaß vom 11. März d. J . gegebene
Interpretation des Begriffes Ordenstätigkeit der Hauptſache nach der kirch⸗
lichen Auffaſſung nahe kommt . Daß insbeſondere als Ordenstätigkeit nur



jene Handlungen gelten können , die der Orden als ſolcher durch ſeine Mit⸗
glieder kraft eigenen Rechtes und unter Ausſchaltung jeder direkten An⸗
ordnungsbefugnis des Sprengelpfarrers und des Diözeſanbiſchofs vornehmen
läßt , daß aber nach Auffaſſung des Paragraph 2 des Jeſuitengeſetzes eine
Ausdehnung des Begriffes Ordenstätigkeit auf allgemein prieſterliche
Funktionen , die aushilfsweiſe nach Anordnung des Ortspfarrers und unter
völliger Abhängigkeit von demſelben vorgenommen werden , keine
Interpretation wäre , die als eine neue Maßnahme aufgefaßt werden
müßte , die auch über den Sinn und den Wortlaut des noch zu
Recht beſtehenden Geſetzes teils hinausginge . Da nach der bayeriſchen
Interpretation nur das als Erlaß zu gelten hätte , was tatſächlich ſeit
vielen Jahren und vielerorts vor den Augen der Behörden geſchah , ſo
müßte eine verſchärfende Aenderung der fraglichen Interpretation ſich zu⸗
gleich gegen eine vieljährige religiöſe Praxis wenden , und darum in ihrer
Ausführung vom katholiſchen Volke als eine Kulturkampfaktion
angeſehen werden und ſomit neue aufregende Kämpfe
zur Folge haben . Als Biſchöfe der katholiſchen Kirche halten wir uns
ſtreng verpflichtet , die ebenſo ehrerbietige als eindringliche Bitte an den
Hohen Bundesrat zu richten , die in der erſten Bundesratsbekanntmachung
eigens verbotene Abhaltung von Miſſionen ſeitens der Mit⸗
glieder der Geſellſchaft Jeſu künftighin geſtatten zu wollen . Die Miſſionen
ſind nichts anderes , als zuſammenhängende Unterweiſungen über die Wahr⸗
heit des Heils und über die religiöſen Pflichten der Gläubigen nach den
Vorſchriften des chriſtlichen Glaubens und Sittengeſetzes nebſt Anleitung zum
würdigen Empfang der heiligen Sakramente und zur wahren Beſſerung des
Lebens . Die Jeſuiten hängen bei dieſen Gelegenheiten nicht von ihren
Ordensobern ab, ſondern einzig und allein von den Ortspfarrern oder den
Diözeſanbiſchöfen . Von letzteren empfangen ſie die Sendung zur Verkündung
des göttlichen Wortes und Vollmacht zur Abſolution der Pönitenten im
Beichtſtuhl . Der Einfluß der Miſſion ſchärft das Gewiſſen der Gläubigen
und kommt damit auch der ſozialen Ordnung zugute . Auch iſt es unbe⸗
ſtritten , daß durch die Miſſionen die Sittlichkeit gehoben und gefördert und
das Pflichtgefühl neu erweckt , geſtärkt und gefeſtigt wird .

München , den 16. Juli 1912 .

Unterſchrieben von den acht Erzbiſchöfen und Biſchöfen Bayerns . “

An dieſe Eingabe des bayeriſchen Geſamtepiſkopates ſchloß ſich
eine ſolche der deutſchen Biſchöfe , unterzeichnet von Kardinal
Kopp und Erzbiſcho‚ Nörber ; durch die liberale „ Köln .
Zeitung “ ſind die weſentlichſten Stellen dieſer Eingabe bekannt
geworden . Nachdem die Biſchöfe einen Rückblick auf die von ihren
Vorgängern in der Sache des Jeſuitengeſetzes bereits den Regie⸗
rungen vorgelegten Denkſchriften der letzten 40 Jahre gegeben
haben , begründen ſie die Notwendigkeit , die ſich für ſie ergäbe , zu
der Frage neuerdings Stellung zu nehmen , folgendermaßen :

„Angeſichts der Tatſache , daß auch jetzt wiederum derſelbe moraliſche
Druck auf die Erledigung der Jeſuitenfrage ſich geltend macht , der ſeinerzeit
dazu geführt hat, daß der katholiſchen Kirche und der Geſellſchaft Jeſu
gegenüber in einem Ausnahmegeſetz nach Auffaſſung der Katholiken die
elementarſten Rechtsgrundſätze ſuspendiert wurden , und der auch nachmals
wiederholt die Vorſtellungen der katholiſchen Kirchenobern unwirkſam ge⸗macht hat , können die Biſchöfe unmöglich bei einer bloß abwartenden
Stellung verharren . Sie werden ſich aber im weſentlichen darauf beſchrän⸗



ken können , das zu wiederholen , was ihre Amtsvorgänger ſchon öfter bezeugt
und erklärt haben . Aus den parlamentariſchen Verhandlungen , die zur For⸗
mulierung und zum Erlaß des Reichsgeſetzes vom 4. Juli 1872 führten und
auch den Geiſt der Bundesratsordnung vom folgenden Tag beſtimmten , ergibt
ſich aufs unzweideutigſte , daß es ſich keineswegs um den Jeſuitenorden allein ,
ſondern um einen Hauptvorſtoß im Kampfe gegen die katho⸗
liſche Kirche ſelbſt im allgemeinen handelte . Das wurde von der Seite ,
die zu dieſem Vorgehen drängt , ſelbſt zugeſtanden und von anderer Seite
widerſpruchslos feſtgeſtellt . Es wurde ja auch dem Jeſuitenorden ganz
beſonders die Treue zum Vorwurf gemacht , die er dem Haupte der Kirche
in bezug auf gewiſſe Kundgebungen desſelben bewahrte . Das Geſetz vom
4. Juli 1872 iſt aber nach ſeinem ganzen Zweck und Weſen ein Geſetz gegen
die katholiſche Kirche . “

Nachdem ſie die Bedeutung der Orden für das kirchliche Leben
der Katholiken dargelegt haben , fahren die Biſchöfe fort :

„ Es iſt überdies ein unerträglicher Widerſpruch und eine auffallende
Rechtsungleichheit , freie Entwicklung aller Kräfte und Tätigkeiten ,
Freiheit aller genoſſenſchaftlichen Verbindungen zu verlangen und zu ge⸗
ſtatten und als Grundbedingung freier und geſunder Zuſtände anzuſehen ,
dieſe Freiheit aber der katholiſchen Kirche und dem katholiſchen Volke zu
verſagen . Dieſer Widerſpruch wird um ſo fühlbarer , wenn man ſieht , in
welchem Maße ſich die Propaganda des Unglaubens , der Zerſtörung aller
Grundlagen der religiöſen , ſittlichen und rechtlichen Ordnung entfaltet hat ,
und welche unbeſchränkte Freiheit ſie in Deutſchland genießt , während Geſetze
im Reich und in den Bundesſtaaten die Verkündigung des Glaubens , die
Verteidigung der chriſtlichen Sitte und der ſtaatlichen Grundlagen noch
immer beſchränken und hemmen .

Der Forderung aber , es möchten Tatſachen genau und beſtimmt ange⸗
geben und bewieſen werden , welche den Vorwurf ſtaatsgefährlicher Tätigkeit
des Ordens und ſeiner Mitglieder zu begründen vermöchten , hat nicht ent⸗
ſprochen werden können . Schon im Oktober 1871 hatten ſieben preußiſche
Biſchöfe ein feierliches Zeugnis dafür abgelegt , daß die Schmähungen , An⸗
klagen und Angriffe , mit denen man damals den Kampf gegen die Geſell⸗
ſchaft einleitete , gänzlich unbegründet ſind , daß vielmehr die Mit⸗
glieder der Geſellſchaft Jeſu ſich durch einen echt ſittlichen und chriſtlichen
Wandel empfehlen , daß insbeſondere die Prieſter derſelben durch gründliche
Kenntnis und geſunde Prinzipien in der theologiſchen Wiſſenſchaft ſowie nicht
minder durch eifrige und geſegnete Wirkſamkeit in der Hilfsſeelſorge unter
biſchöflicher Leitung ſich auszeichnen , daß ſie der Autorität des Staates ſo⸗
wohl als der Kirche gegenüber durch loyale und treue Haltung den Gläubi⸗
gen mit einem guten Beiſpiel vorangehen und namentlich die Fabrikarbeiter
an den Orten ihrer Wirkſamkeit vor den großen Gefahren der ſozialdemo⸗
kratiſchen und kommuniſtiſchen Verirrungen bewahrt haben . Es wurde auch
auf die großen Verdienſte hingewieſen , die die Jeſuiten ſich in den
letzten Kriegen durch geiſtliche und leibliche Pflege der verwundeten und
erkrankten Krieger um Staat und Kirche anerkanntermaßen erworben
haben . Ebenſo lagen zahlreiche einwandfreie amtliche
Zeugniſſe der Staatsbehörden aus der ganzen Zeit der Wirkſamkeit der
Jeſuiten in den letzten 25 Jahren vor dem Erlaß des Jeſuitengeſetzes vor ,
in denen ihnen Anerkennung geſpendet war , und es konnte im Reichstage
von katholiſcher Seite dies ohne Widerſpruch feſtgeſtellt und hervorgehoben
werden , daß z. B. im Preußiſchen Abgeordnetenhauſe die ſämtlichen Kom⸗
miſſarien der Kgl . Staatsregierung , die Kommiſſäre des Juſtizminiſters , der
Miniſter des Innern und des Kultus erklärt hatten , daß die Jeſuiten ſich
innerhalb des Geſetzes bewegt haben . Auch bei den Reichstagsverhandlungen



wurde von den Regierungsvertretern nicht einmal andeutungsweiſe der Ver⸗
ſuch gemacht , Gegenteiliges zu behaupten .

Man hat geltend gemacht , die Geſellſchaft Jeſu ſtö ' re den kon⸗
feſſionellen Frieden . Auch das iſt unwahr und durch keine einzige
Tatſache belegt . Die Jeſuiten ſind allerdings eifrige Verteidiger des katho⸗
liſchen Glaubens , wie andere eifrige Verteidiger ihrer Konfeffion ſind . Es
iſt aber das ſelbſtverſtändliche Recht jedes Katholiken und insbeſondere jedes
katholiſchen Prieſters , die Glaubens⸗ und Sittenlehre der katholiſchen Kirche
ebenſo frei zu vertreten und zu verkünden , wie es die Angehörigen und
Organe anderer Konfeſſionen für ihren Glauben und ihre Anſchauungen
ebenfalls beanſpruchen . Dieſes Recht ſollte man am wenigſten beſtreiten ,
wenn Organiſationen geduldet werden , die offen die Evangeliſation der
Katholiken ſich zur Aufgabe ſetzen . Nicht derjenige ſtört den konfeſſionellen
Frieden , der ſein gutes Recht zum Bekenntnis und zur Verteidigung des
Glaubens ſeiner gleich - und vollberechtigten Kirche mit den Waffen des
Geiſtes ausübt , ſondern vielmehr derjenige , der mit Mitteln der äußeren
Macht andern dieſes natürliche Recht zu verwehren ſtrebt .

Man hat dann ſchließlich auf die ſogenannte „öffentliche Meinung “
ſich berufen wollen , die die Vertreibung der Jeſuiten fordere . Da darf man
doch fragen : Wer iſt denn dieſe öffentliche Meinung ? Auf was gründet
ſie ſich ? Wenn über wohlerworbene Rechte und Freiheiten die Ab⸗ und
Zuneigung derer entſcheiden dürfen , die ohne eigene Kenntnis von Sacheund Perſonen und ohne eigene Erfahrungen geleitet werden von der Gegen⸗ſätzlichkeit ihrer Weltanſchauung und ihrer eigenen Intereſſen , und denen
agitatoriſch falſche Vorſtellungen und Vorurteile künſtlich ſuggeriert werden ,dann würde das zur gänzlichen Rechtloſigkeit führen und der Weg zur
Vernichtung auch der ehrwürdigſten Einrichtungen des Staates ſelbſt bis
zur Monarchie ſein . Für die Jeſuiten treten als zuſtändige Zeugen auf :das Haupt der katholiſchen Kirche , die katholiſchen Biſchöfe , der katholiſche
Klerus , das kirchentreue Volk , insbeſondere jenes , das die Wirkſamkeit der
Väter der Geſellſchaft Jeſu unmittelbar ſelbſt geſehen und an ſich ſelbſterlebt hat .

Immerhin möchten wir nicht verſäumen , beſonders noch zu betonen ,daß die Abhaltung von Miſſionen überhaupt nicht als Ordenstätigkeitund noch weniger als ſpezifiſche Ordenstätigkeit der Jeſuiten aufgefaßt
werden kann . Sie iſt eine Seelſorgetätigkeit wie jede Hilfe in
prieſterlicher , pfarrlicher Seelſorge , die ein Geiſtlicher auch ohne Eintritt ineinen Orden unter Leitung des Biſchofs übt ; ſie behält dieſen ſelben Cha⸗rakter auch nach dem etwaigen Eintritt eines Geiſtlichen in den Orden ,

ſteht auch dann nicht unter der Leitung des Ordensobern , ſondern unter
Leitung der zuſtändigen kirchlichen Organe , wird alſo nicht Ordenstätig⸗keit , ſondern bleibt prieſterliche Seelſorgearbeit . Wir können nur von neuembezeugen und zahlreiche ſtaatliche Aktenſtücke aus ernſten und ſchweren Zeitenzum Beweiſe vorlegen , wie ſehr der Einfluß der Miſſionen , und ganzbeſonders auch der von Prieſtern der Geſellſchaft Jeſu abgehaltenen Miſſio⸗nen das Gewiſſen der Gläubigen ſchärft , die Sittlichkeit hebt , das Pflicht⸗bewußtſein gegen jede von Gott geſetzte Autorität weckt, ſtärkt und feſtigt ,damit aber auch zugleich die ſoziale und ſtaatliche Ordnung fördert . “

Dieſe beiden Eingaben wurden im katholiſchen Volke mit
hoher Begeiſterung aufgenommen und fanden ihr lauteſtes Echo
auf dem
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